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DER BUNDEH1fNfSTER FÜR FINANZEN 

Zl. 6784-Pr.2/1972 

Wien, 14. Dezember 1972 

II-414'1 der BeHagen zu d:m stcnographischen Protokollen des Nationalr3.Les 
_'i >1\ .. _ 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

An die 
Krulzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Brunner und Genossen \Tom 

25.0ktober 1972, Nr.859/J, betr • .Auflassung von Steuerauf
sichtsstellen im Bundesland Niederösterreich, beehre ich mich 
mitzuteilen: 

Zu 1): 

Nit Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen vo-:n 7.April 1972, 

Zlo 253.541-7a/72, wurden sämtliche im Bundesgebiet noch be
stehenden 125 Steueraufsichtsstellen mit \.Jirkung vom 1.101973 
aufgelasseno 

Die Finanzvervlaltung muß mit Rücksicht auf die gegebene und 
sich ständig verschärfende Personal- und Arbeitssituation eine 
Konzentration der Agenden und des Personals bei den Finanzämtern 
mit allen Mitteln anstreben. Diese Konzentrationsmaßnahme ist 
im gegenwärtigen Zeitpunkt umso erforderlicher, als durch die 
Einführung des Umsatzsteuergesetzes 1972 und des Einkommensteuer

gesetzes 1972 eine Mehrbelastung erwartet wird, die in Ermange
lung von zusätzlichem Personal mit den vorhandenen Kräften be
wältigt werden muß. Nicht zuletzt ermöglicht diese Maßnahme 
auch eine gleichmäßige Behandlung aller Steuerpflichtigen und 
somit eine gleichrasche Erledigung aller Anbringen ohne Rück
sicht auf örtlich mehr oder v/eniger günstige Naheverhältnisse. 

Da den Steueraufsichtsstellen lediglich Agenden auf dem Sektor 
der Verbrauchsteuern und Monopole übertragen waren, kann von 
der Auflassung nur jener Personeny~eis berührt sein, der von 

. einer Steuerpflicht auf diesem Sektor betroffen ist. Dies sind 
neben den dünn gesäten Brennereibetrieben vor allem die kleineIl 
Haus- und Abfindungsbrenner. Gerade dieser Kreis von Steuer
pflichtigen ist aber von Zu- oder Ab~'landerungstendenzen von 

Wirtschaftsbetrieben in Grenzgebieten nicht tangiert. 

./ . 
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Wenn von der Verwaltung Vereinfachungs- und Rationalisierungs- '. 
i 

maßnahmen verlangt vrerden und auch die Arbeits- und Personal-
situation die Verwaltung dazu zwingt, kann dies zum Teil nur 
unter gleichzeitigem Verzicht auf mansche bisherigen Annehm
lichkeiten erfolgen. Moderne Verkehrslage und das Fortschreiten 
der Motorisierung sind überdies Tatsachen, welche die Verwaltung 
bei der Bestimmung der Standorte und des Amtsbereiches von Be

hörden nicht mehr au.ßer Acht lassen darf. 

Zu 2): 

Im Bundesland Niederösterreich l,rurden. folgende Steueraufsichts
stellen aufgehoben: 

Stßueraufsichtsstelle: 
Waidhofen/Ybbs 
St. Peter/Au 
Haag 
Berndorf 
Ebreichsc10rf 
Hainburg/Donau 
Großenzersdorf 
Zistersc10rf 
Weitra 
Heic1enreichstein 
Haugsdorf 
Retz 
Ziersdorf 
Eggenburg 
Geras 
Stockerau 
Gföhl 
Langenlois 
Spitz a.d.Donau 
Mank 
Persenbeug 
Pöggstall 
Laa a.d.Thaya 
Poysdorf 
Wolkersdorf 
Aspang 
Gloggnitz 
Neulengbach 
Kirchberg/Piel. 
Herzogenburg 
Gresten 
\.Iieselburg 
Kirchberg/Wagram 
Raabs/Thaya 

im Finanzamtsbereicb:. 

Amstetten 

Baden bei loJien 

BruckjLeitha 

Gänserndorf 

Gmünd 

Ho 1 labrurm 

Horn 

Korneuburg 

Krems a.d.Donau 

Melk 

Mistelbach 

Neunkirchen 

StoPölten 

Scheibbs 

Tulln 
Waidhofen/Thaya 

.1 · 
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Kirchschlag i.d.Buckl.~lelt 
Piesting 
Klosterneuburg 
Sch1dechat 
Allentsteig 
Groß-G(~runf2: 
Ottenschlag 

Zu 3)_: 

\.Jr .. Neustadt 

\{ien-Umgebung 

ZvJettl 

Als Ausgleich für die Auflassung von Steueraufsichtsstellen 
vJUrde jevleils über Antrag der z.uständigen Finanzlandesdirek
tion mit Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen, 

Zl. 258.003-7a/72, der Errichtung einer Außenstelle am Sitz der 
ehemaligen Steueraufsichtsstelle als rein örtlicher Stütz
punkt zugestimmt, wenn entsprechende Agenden zu verwalten sind, 
die Entfernung zum li'inanzamt groß, die Verkehrslage ungünstig 
und die Außenstelle/geographisch betrachtet/in der Lage i.st, 
ei.n entsprecb.endes Einzugsgebiet zu betreuen. 

Außenstellen ,"verden errichtet in: 
\-laidhofen/Ybbs, 
Laa/Thaya, 

Kirchberg a.d.Pielach, 
Raabs/Thaya, 
Ebreichsdorf, 
Retz, 
Gföhl, 
Allentsteig. 

In diesen Außenstellen werden vom zuständigen Finanzamt jeweils 
Amtstage abgehalten. Eine Erweiterung des Kreises der Außen
steIlen ist aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht vertretbe.r~ 

übercties darf nicht übersehen .. /erden, daß die Entfernung zvTischen 
einem Teil der Gemeinden der meisten ehemaligen Steueraufsichts
bereiche zum Sitz des Finanzamtes eine '\'Tei t geringere Entfer
nung aufweisen, als zum Sitz der ehemaligen Steueraufsichts
stelle • lJei ters soll nicht unervlähnt bleioen$ daß die für manche 
auf dem Sektor der Verbrauchsteuern und :r1onopolesteuerpflich·
tigen Personen nun anfallenden vermehrten Wegstrecken in jenen 
Grenzen liegen, die als tägliche Wegstrecke z'.'lischen Arbei ts
stätte und Wohnort von vielen Arbeitnehmern ohnevlei ters a..1<::zep
tiert werden. 
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Ein allenfalls befürchteter J:-lehrauf\'land an Zeit und Geld 
könnte dadurch vermieden werden, daß die Steuerpflichtigen 
sich der Möglichkeit bedienen, Anbringen an das Finanzamt 
auf schriftlichem Weg heranzutragen, vrie dies in vielen 
Fina.."'1zamtsbereichen mit Erfolg geschieht Q Dies bringt sov'lohl 
für den Steuerpfli.chtigen, als auch für die Verl .... al't;ung 
Zeit- und Kostenersparnis mit sich o 

Zu 4): 

\-lie bereits ausgefillirt, ist von der Auflösung der Steuerauf
sichtsstellen nur ein kleiner Kreis der Bevölkerung be
troffen. Die in exponierten Bereichen geschaffenen Außen
stelIen zur Ermöglichlmg der Abhal t-ung von Amtsstunden smvie 
die Möglichkeit der Übersendung schriftlicher p~bringen per 

Post an das Finanzamt geben die Gevlähr dafür, daß die 
Lebensbedingungen im ländlichen Raum nicht beeinträchtigt 
werden. 
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